
 
 

 
1. Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-

Wipper“ über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung in der 

 

 Verbandsgemeinde Egelner Mulde 

 Stadt   Hecklingen   nur   in   den   Ortschaften   Schneidlingen,   

Hecklingen   und    Groß Börnecke 

 Stadt Staßfurt nur in den Ortschaften Athensleben, Neundorf (An-

halt)  

und Löderburg 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Winningen und Wilsle-

ben 

 
(zentrale Abwassergebührensatzung Gebiet 2) 

 
Präambel 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sach-

sen-Anhalt vom 05.10.1993 in der zurzeit gültigen Fassung, der §§ 9 und 16 Abs. 1 

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 26.02.1998 in der zurzeit gültigen Fassung sowie der §§ 2 ff. des Kommu-

nalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung, hat 

die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-

Wipper“ in ihrer Sitzung am 29.09.2015 folgende 1. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung 

von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung im Gebiet 2 beschlossen: 

 

Artikel I – sachliche Änderungen 

 

Die Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Er-

hebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung in der 

 Verbandsgemeinde Egelner Mulde 

 Stadt   Hecklingen  nur   in   den   Ortschaften   Schneidlingen,   Hecklin-

gen   und  Groß Börnecke 

 Stadt Staßfurt nur in den Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt)  

und Löderburg 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Winningen und Wilsleben 

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Bode-Wipper“ 

- Körperschaft öffentlichen Rechts - 
 



 
vom 06.02.2014 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 2 des WAZV Bode-Wipper vom 
10.02.2014) wird wie folgt geändert: 
 

§ 3 wird wie folgt geändert: 
 

(1) In Absatz 3 wird der Punkt a) aufgehoben.  
 

(2) In Absatz 3 werden die bisherigen Punkte b) und c) zu den Punkten a) und 
b).  
 

 

Artikel II – Inkrafttreten 

 

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverban-
des „Bode-Wipper“ über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbesei-
tigung in der  

 Verbandsgemeinde Egelner Mulde 

 Stadt   Hecklingen   nur   in   den   Ortschaften   Schneidlingen,   Heck-

lingen   und    Groß Börnecke 

 Stadt Staßfurt nur in den Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt)  

und Löderburg 
 

tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. 

 

 

Staßfurt, den 30.09.2015 

 

      

           

 
…………………………………. 

Andreas Beyer 

Verbandsgeschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


